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STRATEGIE DER LOKALEN AKTIONSGRUPPE 
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LES (Lokale EntwicklungsstrategieEntwicklungsstrategieEntwicklungsstrategieEntwicklungsstrategie), LEADER-Landeswettbewerb, BewerbungBewerbungBewerbungBewerbung der LAG
[März 2015] 

Zulassung Zulassung Zulassung Zulassung der LAG (und der LES … mit Auflagen) durch das Ministerium der 
Finanzen
[August 2015]

LAG ruft auf, Projekte aus Aktionsplan der LES für die erste Prioritätenliste erste Prioritätenliste erste Prioritätenliste erste Prioritätenliste (PL) der 
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LAG ruft auf, Projekte aus Aktionsplan der LES für die erste Prioritätenliste erste Prioritätenliste erste Prioritätenliste erste Prioritätenliste (PL) der 
LAG vorzuschlagen; Vorstand bewertet Vorschläge; BeschlussBeschlussBeschlussBeschluss der LAG zur PL 
[Nov. 2015]; Landesverwaltungsamt prüftprüftprüftprüft PL [Dez. 2015] 

Vorbereitung der Anträge auf Förderung Vorbereitung der Anträge auf Förderung Vorbereitung der Anträge auf Förderung Vorbereitung der Anträge auf Förderung 
[bis 1.3.2016][bis 1.3.2016][bis 1.3.2016][bis 1.3.2016]

Wichtig:
Für die Beantragung der Fördermittel kommen nur jene Vorhaben in Frage, der im Für die Beantragung der Fördermittel kommen nur jene Vorhaben in Frage, der im Für die Beantragung der Fördermittel kommen nur jene Vorhaben in Frage, der im Für die Beantragung der Fördermittel kommen nur jene Vorhaben in Frage, der im 
AktionsplanAktionsplanAktionsplanAktionsplan (2016) der LAG stehen(2016) der LAG stehen(2016) der LAG stehen(2016) der LAG stehen



Arbeitsschritte für alle LAG im Bundesland

(1) Mitgliederversammlung der LAG beschließt die PL beschließt die PL beschließt die PL beschließt die PL und damit die Rang- und 

Reihenfolge der Vorhaben [Nov. 2015]

(2) Landesverwaltungsamt (LVwA) prüft die PL prüft die PL prüft die PL prüft die PL auf EU-Konformität und Einhaltung der 

Transparenzvorschriften [Dez. 2015]

(3) LVwA sendet die PL an die Bewilligungsstellen sendet die PL an die Bewilligungsstellen sendet die PL an die Bewilligungsstellen sendet die PL an die Bewilligungsstellen im Land [ALFF, LVwA] 

ABLAUF DER FÖRDERMITTEL-BEANTRAGUNG
Wie läuft das Verfahren in Sachsen-Anhalt ab?

(3) LVwA sendet die PL an die Bewilligungsstellen sendet die PL an die Bewilligungsstellen sendet die PL an die Bewilligungsstellen sendet die PL an die Bewilligungsstellen im Land [ALFF, LVwA] 

(4) Ab 1.3.2016 prüfenprüfenprüfenprüfen die Bewilligungsbehörden die eingehenden Fördermittelanträge 

in der Reihenfolge der PL in der Reihenfolge der PL in der Reihenfolge der PL in der Reihenfolge der PL 

(5) Werden Anträge (von Projekten der PL) nicht eingereicht oder sind diese 

unvollständig, können die Bewilligungsbehörden diese „überspringenüberspringenüberspringenüberspringen“ und zum 

nächsten Antrag übergehen



Zeitschiene

(1) Bis 1.3.2016 müssen Anträge auf Zuwendung (Fördermittelanträge) bei den jeweils 

zuständigen Bewilligungsbehörden eingereicht eingereicht eingereicht eingereicht werden.

(2) Die Bewilligungsbehörden prüfenprüfenprüfenprüfen die Anträge auf Förderfähigkeit und Vollständigkeit (ab 

März 2016].

(3) Behörden können Informationen von den Projektträgern nachfordernnachfordernnachfordernnachfordern (das 

ABLAUF DER FÖRDERMITTEL-BEANTRAGUNG
Wie läuft das Verfahren in Sachsen-Anhalt ab?

(3) Behörden können Informationen von den Projektträgern nachfordernnachfordernnachfordernnachfordern (das 

Prüfungsverfahren  stopptstopptstopptstoppt, bis die nachgeforderten Informationen eingereicht sind. 

(4) Bewilligungsbehörden erteilen den ZuwendungsbescheidZuwendungsbescheidZuwendungsbescheidZuwendungsbescheid oder lehnen die Förderung ab 

(Einspruchsmöglichkeit für den Projektträger).

(5) Projektträger prüftprüftprüftprüft den Zuwendungsbescheid (und alle seinen Anlagen  und Auflagen!!) 

und nimmt diesen an nimmt diesen an nimmt diesen an nimmt diesen an (oder lehnt ihn ab). 

(6) Dann beginnt die Projektdurchführung beginnt die Projektdurchführung beginnt die Projektdurchführung beginnt die Projektdurchführung (hat der Projektträger bereits vorher mit dem 

Vorhaben begonnen, verwirkt er die Zuwendung).



weiter: Zeitschiene

(7) Der Projektträger führt das geförderte Vorhaben durch und finanziertfinanziertfinanziertfinanziert alle 

Aufwendungen vorvorvorvor. 

(8) Wenn das Vorhaben abgeschlossenabgeschlossenabgeschlossenabgeschlossen ist und alle Rechnungen durch den Projektträger 

bezahlt sind, reicht er die Abrechnung Abrechnung Abrechnung Abrechnung (Originalbelege und Nachweise für die Bezahlung 

aller Rechnungen) bei der Bewilligungsbehörde ein.

ABLAUF DER FÖRDERMITTEL-BEANTRAGUNG
Wie läuft das Verfahren in Sachsen-Anhalt ab?

aller Rechnungen) bei der Bewilligungsbehörde ein.

(9) Die Bewilligungsbehörde  prüft die Durchführung prüft die Durchführung prüft die Durchführung prüft die Durchführung des Vorhabens (vor Ort) und die 

eingereichten Belege und NachweiseBelege und NachweiseBelege und NachweiseBelege und Nachweise. 

(10)Nach der Prüfung zahltzahltzahltzahlt die Bewilligungsbehörde die Fördermittel  an den Projektträger Fördermittel  an den Projektträger Fördermittel  an den Projektträger Fördermittel  an den Projektträger 

aus. 

(11)(11)(11)(11)ZweckbindungZweckbindungZweckbindungZweckbindung: Projektträger muss für einen festgelegten Zeitraum (z.B. 12 Jahre) das 

geförderte Vorhaben so nutzen, wie es beantragt wurde.

(12)(12)(12)(12)AufbewahrungsfristenAufbewahrungsfristenAufbewahrungsfristenAufbewahrungsfristen: Alle Unterlagen zur Förderung können durch verschiedene 

Prüfeinrichtungen (z.B. LRH, ERH) vor Ort überprüft werden.   



PFLICHTEN DES PROJEKTTRÄGERS
Projektträger ist  jener Akteur, der den Fördermittelantrag unterschreibt 
und als Empfänger der Fördermittel auftritt
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Projektträger muss 
• den Fördermittelantrag ausfüllenausfüllenausfüllenausfüllen und unterschriebenunterschriebenunterschriebenunterschrieben
• alle erforderlichen AnlagenAnlagenAnlagenAnlagen (s. Fördermittelantrag) zusammenstellen  
• den StammdatenbogenStammdatenbogenStammdatenbogenStammdatenbogen ausfüllen und unterschrieben  

Projektträger übergibtübergibtübergibtübergibt die o.g. Unterlagen an das LEADER-Management
LEADER-Management prüftprüftprüftprüft auf Vollständigkeit und Plausibilität
LEADER-Management erstellt StellungnahmeStellungnahmeStellungnahmeStellungnahme zum Antrag

3 LEADER-Management übergibtübergibtübergibtübergibt die Unterlagen aus (1) 
und die Stellungnahme an die zuständigen Bewillingungsbehörenan die zuständigen Bewillingungsbehörenan die zuständigen Bewillingungsbehörenan die zuständigen Bewillingungsbehören

Wichtig: Der Projektträger ist für die Richtigkeit aller Angaben 
im Verfahren verantwortlich (Subventionsrecht)



ZEITSCHIENE
ORIENTIERUNG FÜR DEN MÖGLICHEN ABLAUF IN 2016 

WICHTIGWICHTIGWICHTIGWICHTIG: Nach den bisher vorliegenden Aussagen der Landesregierung müssen alle 
LEADER-Projekte, die im Jahr 2016 beantragt im Jahr 2016 beantragt im Jahr 2016 beantragt im Jahr 2016 beantragt werden, auch in diesem Jahr fertiggestellt in diesem Jahr fertiggestellt in diesem Jahr fertiggestellt in diesem Jahr fertiggestellt 
werden (Hintergrund: Landeshaushalt liegt nur für 2016 vor, keine 
Zahlungsermächtigungen für 2017 möglich  … Landtagswahl am 13.3.2016).  

LEADER, Zeitschiene 2016 Febr. März … … Nov. Dez.

Vorbereitung der FöMi-AnträgeVorbereitung der FöMi-Anträge

Abgabe der Anträge bis 1.3. 

Prüfung der Anträge 

Erteilung des ZB-Bescheides

Projektdurchführung Projektdurchführung Projektdurchführung Projektdurchführung 

Abschluss des Projektes

Prüfung der Durchführung 

Auszahlung der Fördermittel 



FÖRDER-
PROGRAMMEPROGRAMME



FÖRDERPROGRAMME
Aus welchen Förderprogrammen werden LEADER-Projekte gefördert?

ELER ELER ESF EFRE

innerhalb Mainstream außerhalb Mainstream erst später

LiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIM LaM o. LAMLaM o. LAMLaM o. LAMLaM o. LAM

erst später

EU-Fonds 

LiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIM LaM o. LAMLaM o. LAMLaM o. LAMLaM o. LAM

Dorferneuerung
experimentelle, innovative 

Vorhaben 

Dorfentwicklung Komplexe Vorhaben

Touristische Infrastruktur

Ländlicher Wegebau

Kooperationsprojekte

ESIF (Europäische Struktur- und Investitionsfonds)
ELER: Europäischer Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
ESF: Europäischer Strukturfonds (454 Mrd. Euro]
EFRE: Europäischer Fonds für die regionale Entwicklung
Kohäsionsfonds
EMFF: Europäischer Meeres- und Fischereifonds



FÖRDERPROGRAMME
Aus welchen Förderprogrammen werden LEADER-Projekte  gefördert?

ELER ELER ESF EFRE

LiM o. LIM LaM o. LAM erst später

Min. f. Landwirtschaft u. U.Min. f. Landwirtschaft u. U.Min. f. Landwirtschaft u. U.Min. f. Landwirtschaft u. U. Min. d. FinanzenMin. d. FinanzenMin. d. FinanzenMin. d. Finanzen

erst später

EU-Fonds 

Min. f. Landwirtschaft u. U.Min. f. Landwirtschaft u. U.Min. f. Landwirtschaft u. U.Min. f. Landwirtschaft u. U. Min. d. FinanzenMin. d. FinanzenMin. d. FinanzenMin. d. Finanzen

Richtlinie nur im Entwurf 
(Richtlinie RELE)

Richtlinie liegt vor    
(Richtlinie LEADER)

keine Antragsunterlagen Antragsunterlagen sind da

Termin: 1.3.2016 ???         
und 1.7.2016

Termin: 1.3.2016



LIM oder LAM
Welche Projekte aus der LAG-Prioritätenliste gehören zum welchen 
Förderprogramm?

LaM oder LAM

1.1.1.1. DiestDiestDiestDiest----HofHofHofHof
2.2.2.2. Stadt Stadt Stadt Stadt AnnaburgAnnaburgAnnaburgAnnaburg, Gemeindezentrum , Gemeindezentrum , Gemeindezentrum , Gemeindezentrum LebienLebienLebienLebien
3.3.3.3. Landgasthof Landgasthof Landgasthof Landgasthof DietrichsdorfDietrichsdorfDietrichsdorfDietrichsdorf
4.4.4.4. Lutherstadt Wittenberg, BaumpflanzungskonzeptionLutherstadt Wittenberg, BaumpflanzungskonzeptionLutherstadt Wittenberg, BaumpflanzungskonzeptionLutherstadt Wittenberg, Baumpflanzungskonzeption4.4.4.4. Lutherstadt Wittenberg, BaumpflanzungskonzeptionLutherstadt Wittenberg, BaumpflanzungskonzeptionLutherstadt Wittenberg, BaumpflanzungskonzeptionLutherstadt Wittenberg, Baumpflanzungskonzeption
5.5.5.5. Hofgestüt Bleesern, OstflügelHofgestüt Bleesern, OstflügelHofgestüt Bleesern, OstflügelHofgestüt Bleesern, Ostflügel
6.6.6.6. Stadt Stadt Stadt Stadt AnnaburgAnnaburgAnnaburgAnnaburg, Spielplatz in , Spielplatz in , Spielplatz in , Spielplatz in AnnaburgAnnaburgAnnaburgAnnaburg



LIM oder LAM
Welche Projekte aus der LAG-Prioritätenliste gehören zum welchen 
Förderprogramm?

LiM oder LIM (Richtlinie: RELE)

1.1.1.1. Lutherstadt Wittenberg, Bürgerzentrum Lutherstadt Wittenberg, Bürgerzentrum Lutherstadt Wittenberg, Bürgerzentrum Lutherstadt Wittenberg, Bürgerzentrum KropstädtKropstädtKropstädtKropstädt
2.2.2.2. Dr. Pötzsch, AlberthofDr. Pötzsch, AlberthofDr. Pötzsch, AlberthofDr. Pötzsch, Alberthof
3.3.3.3. Lutherstadt Wittenberg, Kirche Lutherstadt Wittenberg, Kirche Lutherstadt Wittenberg, Kirche Lutherstadt Wittenberg, Kirche StraachStraachStraachStraach
4.4.4.4. HeimatHeimatHeimatHeimat---- und Kulturverein und Kulturverein und Kulturverein und Kulturverein SeegrehnaSeegrehnaSeegrehnaSeegrehna
5.5.5.5. Frau Wache, ElsterFrau Wache, ElsterFrau Wache, ElsterFrau Wache, Elster5.5.5.5. Frau Wache, ElsterFrau Wache, ElsterFrau Wache, ElsterFrau Wache, Elster
6.6.6.6. Lutherstadt Wittenberg, Schlosspark Lutherstadt Wittenberg, Schlosspark Lutherstadt Wittenberg, Schlosspark Lutherstadt Wittenberg, Schlosspark KropstädtKropstädtKropstädtKropstädt
7.7.7.7. Naturpark Fläming e. V., Naturpark Fläming e. V., Naturpark Fläming e. V., Naturpark Fläming e. V., Wanderwege (2 Projekte)Wanderwege (2 Projekte)Wanderwege (2 Projekte)Wanderwege (2 Projekte)
8.8.8.8. KülsoerKülsoerKülsoerKülsoer MühleMühleMühleMühle
9.9.9.9. Pension „Auf der Tenne“, Pension „Auf der Tenne“, Pension „Auf der Tenne“, Pension „Auf der Tenne“, KlödenKlödenKlödenKlöden
10.10.10.10. Schützenhaus JessenSchützenhaus JessenSchützenhaus JessenSchützenhaus Jessen
11.11.11.11. Christian Müller, Christian Müller, Christian Müller, Christian Müller, MellnitzMellnitzMellnitzMellnitz
12.12.12.12. Förderverein Förderverein Förderverein Förderverein KropstädtKropstädtKropstädtKropstädt
13.13.13.13. Stadt Stadt Stadt Stadt ZahnaZahnaZahnaZahna----Elster, Dorfgemeinschaftshaus Elster, Dorfgemeinschaftshaus Elster, Dorfgemeinschaftshaus Elster, Dorfgemeinschaftshaus GadegastGadegastGadegastGadegast
14.14.14.14. Lokal am Wald, Lokal am Wald, Lokal am Wald, Lokal am Wald, AnnaburgAnnaburgAnnaburgAnnaburg
15.15.15.15. Stadt Stadt Stadt Stadt AnnaburgAnnaburgAnnaburgAnnaburg, Touristenzentrum , Touristenzentrum , Touristenzentrum , Touristenzentrum PrettinPrettinPrettinPrettin
16.16.16.16. Familie Familie Familie Familie NenzNenzNenzNenz, , , , WartenburgWartenburgWartenburgWartenburg, Bauernhof, Bauernhof, Bauernhof, Bauernhof
17.17.17.17. Stadt Jessen (Elster), Windmühle Stadt Jessen (Elster), Windmühle Stadt Jessen (Elster), Windmühle Stadt Jessen (Elster), Windmühle NaundorfNaundorfNaundorfNaundorf



FÖRDERPROGRAMME
Aus welchen Förderprogrammen werden LEADER-Projekte  gefördert?

ELER

LiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIM

RELE RELE RELE RELE 
Richtlinie zur Entwicklung des ländlichen Raumes in SachsenRichtlinie zur Entwicklung des ländlichen Raumes in SachsenRichtlinie zur Entwicklung des ländlichen Raumes in SachsenRichtlinie zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Sachsen----AnhaltAnhaltAnhaltAnhalt

Entwurf liegt vor (wurde an alle Akteure versandt) – nur für den Entwurf liegt vor (wurde an alle Akteure versandt) – nur für den 
internen Gerbauch (noch keine verbindliche Fassung) 

Was ist förderfähig?  siehe insbesondere Teil D des 
Richtlinienentwurfes (Dorferneuerung, Dorfentwicklung, touristische 
Infrastruktur) 

Förderhöhen und Förderquoten: ………………………………………………….



FÖRDERPROGRAMME
Aus welchen Förderprogrammen werden LEADER-Projekte  gefördert?

ELER

LiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIM

Es Es Es Es gibt bisher gibt bisher gibt bisher gibt bisher keine keine keine keine Antragsunterlagen. Also: WiAntragsunterlagen. Also: WiAntragsunterlagen. Also: WiAntragsunterlagen. Also: Wie vorgehen?e vorgehen?e vorgehen?e vorgehen?

Orientierung geben die “alten” Antragsunterlagen aus der zurückliegenden EU-Förderphase. 
Insbesondere die dort geforderten Anlagen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch künftig eine Insbesondere die dort geforderten Anlagen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch künftig eine 
Rolle spielen – z.B.:

− Ausführliche Beschreibung des VorhabensBeschreibung des VorhabensBeschreibung des VorhabensBeschreibung des Vorhabens

− Kosten und FinanzierungKosten und FinanzierungKosten und FinanzierungKosten und Finanzierung, mind. drei Preisangebote oder Planung eines Planungsbüros

− Verbindlicher Nachweis der EigenmittelNachweis der EigenmittelNachweis der EigenmittelNachweis der Eigenmittel

− GenehmigungenGenehmigungenGenehmigungenGenehmigungen (z.B. Baugenehmigung, Denkmalschutz)

− Bei Vereinen: Nachweis der Gemeinnützigkeit, Satzung, Auszug Vereinsregister

− Bei Kommunen: Genehmigter Haushalt, bei über 20.000 Euro Eigenmittel Zustimmung der 
Kommunalaufsicht 



FÖRDERPROGRAMME
Aus welchen Förderprogrammen werden LEADER-Projekte  gefördert?

ELER

LiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIMLiM o. LIM

Auswahl der Anlagen zum Antrag, die in der alten Förderphase einzureichen Auswahl der Anlagen zum Antrag, die in der alten Förderphase einzureichen Auswahl der Anlagen zum Antrag, die in der alten Förderphase einzureichen Auswahl der Anlagen zum Antrag, die in der alten Förderphase einzureichen 
waren:waren:waren:waren:

−Ausführliche Maßnahmebeschreibung bzw. Stellungnahme des Betreuers/Architekten/Ingenieurs  
−Nutzungsnachweis ggf. Zustimmung des Eigentümers (sofern zutreffend)

−Drei Kostenvoranschläge bzw. die Kostenschätzungen des Betreuers/Architekten/Ingenieurs 
−Skizzen, Zeichnungen und Gestaltungskonzepte
−Aktuelle Fotos des Gebäudes und /oder der bauliche Anlage 
−Kommunalaufsichtliche Stellungnahme (Gemeinde bei Vorhaben über 20.000 €)

−Stellungnahme LEADER-Management (alle sofern zutreffend)

−Aktuelle Satzung und aktueller Nachweis der Gemeinnützigkeit (Vereine und Gesellschaften)

−Auszug aus dem Handels- , Genossenschafts- bzw. Vereinsregister oder Gewerbeanmeldung



FÖRDERPROGRAMME
Aus welchen Förderprogrammen werden LEADER-Projekte  gefördert?

ELER

LaM o. LAMLaM o. LAMLaM o. LAMLaM o. LAM

Richtlinie LEADERRichtlinie LEADERRichtlinie LEADERRichtlinie LEADER

Richtlinie liegt vor (wurde an alle LEADER-Akteure in der Region Im Richtlinie liegt vor (wurde an alle LEADER-Akteure in der Region Im 
Okt. 2015 versandt) 

Was ist förderfähig?  siehe Teil B des Richtlinie und Teil C (für Koop.-
projekte) 

Förderhöhen und Förderquoten: ………………………………………………….



FÖRDERPROGRAMME
Aus welchen Förderprogrammen werden LEADER-Projekte  gefördert?

ELER

LaM o. LAMLaM o. LAMLaM o. LAMLaM o. LAM

Antragsunterlagen liegen seit 18.1.2016 vor. Was ist zu tunAntragsunterlagen liegen seit 18.1.2016 vor. Was ist zu tunAntragsunterlagen liegen seit 18.1.2016 vor. Was ist zu tunAntragsunterlagen liegen seit 18.1.2016 vor. Was ist zu tun????

− Antragsformular ausfüllenAntragsformular ausfüllenAntragsformular ausfüllenAntragsformular ausfüllen

− Alle geforderten (und für den jeweiligen Projektträger zutreffenden) Anlagen Anlagen Anlagen Anlagen − Alle geforderten (und für den jeweiligen Projektträger zutreffenden) Anlagen Anlagen Anlagen Anlagen 
zusammenstellenzusammenstellenzusammenstellenzusammenstellen

− Stammdatenbogen ausfüllenStammdatenbogen ausfüllenStammdatenbogen ausfüllenStammdatenbogen ausfüllen

− Antragsformular, Anlagen und Stammdatenbogen bis 20.2.2016 an das LEADERbis 20.2.2016 an das LEADERbis 20.2.2016 an das LEADERbis 20.2.2016 an das LEADER----
Management Management Management Management übergeben

− LEADER-Management prüft auf Vollständigkeit und gibt schriftliche Stellungnahme ab 
und übergibt die Antragsunterlagen bis 1.3.2016 an das Landesverwaltungsamtbis 1.3.2016 an das Landesverwaltungsamtbis 1.3.2016 an das Landesverwaltungsamtbis 1.3.2016 an das Landesverwaltungsamt

Das oben beschriebene Verfahren gilt auch für Kooperationsprojekte auch für Kooperationsprojekte auch für Kooperationsprojekte auch für Kooperationsprojekte 
(ab 2017 ist dann die Abgabe “laufend” möglich)



PROJEKTE AUSSERHALB LEADER
Wie umgehen mit Projekten, die zwar auf der Prioritätenliste 2016 stehen, 
aber aufgrund ihres PL-Platzes (Rang) wenig/keine Chance haben, einen 
LEADER-Antrag abzugeben und Fördermittel zu erhalten?

� Projekte nach dem Rangplatz 40 (ab 41) können lt. LVwA keinen LEADER-
Antrag abgeben (das steht aber im Widerspruch zum LAG-Beschluss  vom 
23.11.2015 … „Nachrücker“)

� Antrag vorbereiten und auf Nachrücker-Chance warten

LaM o. LAM

� Antrag vorbereiten und auf Nachrücker-Chance warten

� Antrag auf Fördermittel kann „ganz normal“ beim ALFF gestellt werden

� Geringere Förderquote (- 10 %) als bei LEADER

� Chance auf +10 % über ILE-Bonus (LEADER-Management hilft bei Antrag) 

LiM o. LIM

(RELE)

PL 2017 ff.

� Auf die nächster LAG-Prioritätenliste warten … („neuer Anlauf“)



FÖRDERHÖHEFÖRDERHÖHE



� GemeindenGemeindenGemeindenGemeinden,  
Gemeindeverbände, juristische 
Personen des öffentlichen 
Rechts und juristische 

Projekte

� Gemeinden, 
Gemeindeverbände, juristische 
Personen des öffentlichen 
Rechts und juristische 

Machbarkeitsstu
dien

� GemeindenGemeindenGemeindenGemeinden, 
Gemeindeverbände, juristische 
Personen des öffentlichen 
Rechts und juristische 

Konzepte

FÖRDERHÖHEN
LaM o. LAM LaM o. LAM LaM o. LAM LaM o. LAM (Richtlinie LEADER)

STANDARD

Rechts und juristische 
Personen des privaten Rechts, 
die gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke 
verfolgen (z.B. Vereine, 
Verbände)

� max. 350.000 EUR, bis zu 80 % 
der förderfähigen Kosten

� Natürliche und juristische Natürliche und juristische Natürliche und juristische Natürliche und juristische 
Personen Personen Personen Personen des privaten Rechts 
(z.B. Private, Unternehmen)

� max. 50.000 EUR, bis zu 50 % 
der förderfähigen Kosten

Rechts und juristische 
Personen des privaten Rechts, 
die gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke 
verfolgen (z.B. Vereine, 
Verbände)

� max. 20.000 EUR, bis zu 90 % 
der förderfähigen Kosten

� Natürliche und juristische Natürliche und juristische Natürliche und juristische Natürliche und juristische 
Personen Personen Personen Personen des privaten Rechts 
(z.B. Private, Unternehmen)

� max. 20.000 EUR, bis zu 90 % 
der förderfähigen Kosten

Rechts und juristische 
Personen des privaten Rechts, 
die gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke gemeinnützige Zwecke 
verfolgen (z.B. Vereine, 
Verbände)

� max. 20.000 EUR, bis zu 80 % 
der förderfähigen Kosten

� Natürliche und juristische Natürliche und juristische Natürliche und juristische Natürliche und juristische 
Personen Personen Personen Personen des privaten Rechts 
(z.B. Private, Unternehmen)

� max. 20.000 EUR, bis zu 50 % 
der förderfähigen Kosten



Gemeinden … und gemeinnützige Gemeinden … und gemeinnützige Gemeinden … und gemeinnützige Gemeinden … und gemeinnützige 
VereineVereineVereineVereine

Nationale Vorhaben

max. 3.500 EUR, bis zu 90 % der 

Anbahnung

Bei allen Projektträgern max. 20 % 
der Förderhöhe können für ein 
externes Projektmanagement 
verwendet werden

Projektmanage
ment

Gemeinden Gemeinden Gemeinden Gemeinden … und gemeinnützige … und gemeinnützige … und gemeinnützige … und gemeinnützige 
VereineVereineVereineVereine

Nationale Vorhaben

max. 50.000 EUR, bis zu 90 % der 

Durchführung

FÖRDERHÖHEN für Kooperationsvorhaben
LaM o. LAM LaM o. LAM LaM o. LAM LaM o. LAM (Richtlinie LEADER)

STANDARD

max. 3.500 EUR, bis zu 90 % der 
förderfähigen Kosten

Internationale Vorhaben

max. 8.000 EUR, bis zu 90 % der 
förderfähigen Kosten

Bei natürlichen und juristischen Bei natürlichen und juristischen Bei natürlichen und juristischen Bei natürlichen und juristischen 
Personen Personen Personen Personen des privaten Rechts (z.B. 
Private, Unternehmen) beträgt die 
max. Förderquote 80808080 %

verwendet werden
max. 50.000 EUR, bis zu 90 % der 
förderfähigen Kosten

Internationale Vorhaben

max. 70.000 EUR, bis zu 90 % der 
förderfähigen Kosten

Bei natürlichen Bei natürlichen Bei natürlichen Bei natürlichen und und und und juristischen juristischen juristischen juristischen 
Personen Personen Personen Personen des privaten Rechts (z.B. 
Private, Unternehmen) beträgt die 
max. Förderquote 80808080 %



� GemeindenGemeindenGemeindenGemeinden

� max. 350.000 EUR, bis zu 65 % 
der förderfähigen Kosten     
(+10 % LEADER-Bonus) = 75 %

Projekte Machbarkeitsstu
dienKonzepte

FÖRDERHÖHEN
LiM o. LIM LiM o. LIM LiM o. LIM LiM o. LIM (Richtlinie RELE)

(+10 % LEADER-Bonus) = 75 %

� Vereine, Privaten, Vereine, Privaten, Vereine, Privaten, Vereine, Privaten, 
Unternehmen und  KirchenUnternehmen und  KirchenUnternehmen und  KirchenUnternehmen und  Kirchen

� max. 50.000 EUR, bis zu 35 % 
der förderfähigen Kosten    
(+10 % LEADER-Bonus) = 45 %



ANLAGENANLAGEN



GEFORDERTE ANLAGEN ZUM ANTRAG
LaM o. LAM (Richtlinie LEADER) – für alle Vorhabenfür alle Vorhabenfür alle Vorhabenfür alle Vorhaben

1
2
3
4

STELLUNGNAHME LEADER-MANAGEMENT

AUSFÜHRLICHE PROJEKTBESCHREIBUNG

SKIZZEN, ZEICHNUNGEN , GESTALTUNG

NUTZUNGSNACHWEIS

Beschreibung/Begründung des Vorhabens

Ggf. Zustimmung des Eigentümers 

5
6
7
8
9

GENEHMIGUNGEN

DEMOGRAFIECHECK

NACHWEIS DER FINANZIERBARKEIT

KOSTENAUFSTELLUNG

De-minimis-Erklärung

Wenn nötig: Baugenehmigung, Denkmalschutz u.ä.

Bei ausgewählten Vorhaben (2.1, 2.3, 2.6 Teil B, RiLi)

Nachweis der Eigenmittel 

Kosten nach Gewerken und Jahren 

Wettbewerbsverfälschende Beihilfen



de-minimis-Beihilfe
Was ist das?

Was ist eine De-minimis-Beihilfe?
In der Europäischen Union sind wettbewerbsverfälschende Beihilfen an Unternehmen oder 
Produktionszweige verboten, wenn sie den Handel zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen. In bestimmten Fällen kann die Europäische Kommission Subventionen allerdings 
ausnahmsweise genehmigen. Um zu entscheiden, ob es sich um eine solche Ausnahme handelt, 
muss jede Beihilfe, die einem Unternehmen zugute kommt, bei der Europäischen Kommission in 
Brüssel angemeldet werden (Notifizierung). Die Europäische Kommission entscheidet dann, ob 
die betreffende Subvention im Sinne des EG-Vertrags gewährt werden kann oder nicht.
Zur Vereinfachung dieses Verfahrens wurde die De-minimis-Regelung eingeführt. Danach Zur Vereinfachung dieses Verfahrens wurde die De-minimis-Regelung eingeführt. Danach 
müssen Subventionen, die unterhalb einer bestimmten Bagatellgrenze liegen, bei der 
Europäischen Kommission nicht angemeldet und von ihr genehmigt werden. Dies gilt für 
Beihilfen, die vom Staat bzw. von staatlichen Stellen an einzelne Unternehmen ausgereicht 
werden und innerhalb des laufenden und der letzten zwei Kalenderjahre den Subventionswert 
von derzeit insgesamt 200.000 Euro nicht übersteigen. Die Kommission geht davon aus, dass 
diese kleineren Subventionen keine spürbaren Auswirkungen auf den Handel und den 
Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten haben. 

Quelle: Bundesregierung, BMWE, Förderdatenbank, in: http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/fragen-und-
antworten,did=209460.html [Zugriff: 23.01.2016]



GEFORDERTE ANLAGEN ZUM ANTRAG
LaM o. LAM (Richtlinie LEADER) – zusätzlich für Gemeindenzusätzlich für Gemeindenzusätzlich für Gemeindenzusätzlich für Gemeinden

1
2
3

HAUSHALT

KOMMUNALAUFSICHT

NACHWEIS DER BARRIEREFREIHEIT

Nachweis des genehmigten Haushalts 

Stellungnahme der Kommunalaufsicht, wenn 
Eigenmittel über 20.000 EUR liegen



GEFORDERTE ANLAGEN ZUM ANTRAG
LaM o. LAM (Richtlinie LEADER) – zusätzlich für zusätzlich für zusätzlich für zusätzlich für VereineVereineVereineVereine

1 NACHWEIS DER GEMEINNÜTZIGKEIT
Registerauszug, Satzung, Nachweis über die 
steuerliche Stellung 



GEFORDERTE ANLAGEN ZUM ANTRAG
LaM o. LAM (Richtlinie LEADER) – zusätzlich zusätzlich zusätzlich zusätzlich beibeibeibei
UnternehmensneugründungUnternehmensneugründungUnternehmensneugründungUnternehmensneugründung

1 GESCHÄFTSPLAN
Vorlage eines Geschäftsplans und einer 
Stellungnahme der zuständigen Kammer oder des 
Fachverbandes zur Plausibilität des Geschäftsplans



GEFORDERTE ANLAGEN ZUM ANTRAG
LaM o. LAM (Richtlinie LEADER) – für für für für KooperationsvorhabenKooperationsvorhabenKooperationsvorhabenKooperationsvorhaben

1
2
3
4

ABSICHTSERKLÄRUNG (Letter of Intent)

KOOPERATIONSVEREINBARUNG

LAG-BESCHLUSS

STELLUNGNAHME LEADER-MANAGEMENT

Von allen beteiligten Partnern unterschriebene 
Absichtserklärung (bei Anbahnungen)

Unterschriebene Kooperationsvereinbarung (bei
Durchführung von Vorhaben)  

4
5

6
7

NACHWEIS DER FINANZIERBARKEIT

KOSTENAUFSTELLUNG

DIVERSE WEITERE ANLAGEN



ANTRAGS-
UNTERLAGENUNTERLAGEN



LEADER-
RICHTLINIERICHTLINIE















LEADER-
RICHTLINIE
KOOPERATIONKOOPERATION















LEADER IN SACHSEN-ANHALT
INFORMATIONEN

www.leader-wittenberg.de
www.leader.sachsen-anhalt.de


